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Geletze; Perordnungen der Reichsbehörden; Derfräge.
Verfügung des Neichskanzlers, betreffend uEdelsteinbergbau im Süden des deutsch-

sädwestafrikanischen Schutzgebietes. Vom 30. Juni 1905.
Auf Grund der Allerhöchsten Ordre, betreffend Sonderberechtigungen im Bergwesen des deutsch-

lübwestefrllanschen Schutzgebiets „vom 18. September 19047)bestimme ich hiermit, daß die BezirkeGibeon und Bersaba dem Landesfiskus von Deutsch-Südwestafrika zur ausschließlichen Aussuchung und
Gewinnung von Edelsteinen bis auf welteres vorbehalten werden, soweit dem nicht wohlerworbene Rechte
Drüliter entgegenstehen.

Berlin, den 30. Junl 1905.

Der Reichskanzler.
Bülow.

Bekanntmachung des Neichskanzlers, betreffend die Schürfscheingebühr, die Feldes-
- steuer und die Bergwerksabgabe in Deutsch-Ostafrika. Vom 11. Juli 1905.

Auf Grund der mir unter dem 18. November 1900 erteilten Alerhöchsten Ermächtigung und im
Anschluß an meine Bekanntmachung vom 16. Oktober 1903beftimme ich

die in § 16 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, vom
9. Oktober 1898 (Reichsgesetzblatt S. 1045) vorgesehene Schürfscheingebühr, die in §8 54 a. a. O.

*) Vgl. Deutsches Kolonialblatt XV. Jahrgang S. 625.


